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Editorial

Liebe Personalrétin, lieber Personalrat,

es beginnt oft leise. Eine Kollegin erzahlt, dass ihr Riickkehr-
gesprach unangenehm war. Ein Kollege sagt, er habe das
Gefiihl, sich fiir jede Krankmeldung rechtfertigen zu miissen.
Andere schweigen — nicht, weil alles in Ordnung ware, son-
dern weil sie nicht wissen, ob ihre Sorgen ernst genommen
werden.

Wenn Gesundheit zur Zahl wird und Krankheit als Stérung
gilt, entsteht ein Klima, das niemandem guttut. Beschaftigte
spiiren diesen Druck sehr viel friiher, als Dienststellenleitun-
gen glauben. Und genau hier kommen Sie als Personalra-
te ins Spiel. Sie sind die Menschen, die hinschauen, wenn
andere wegsehen. Die nachfragen, wenn die Worte diinner
werden. Die verstehen, dass hinter jeder Fehlzeit ein Mensch
steckt — mit Belastungen, Angsten, Grenzen.

Eine moderne Verwaltung braucht keine Kontrolle, sondern
Vertrauen. Sie braucht Gesprache, die stiitzen, nicht verlet-
zen. Und sie braucht Gremien, die mutig genug sind, Miss-
stande zu benennen.

Bleiben Sie nah dran. Ihre Sensibilitat ist oft der erste Schutz
fir die, die sich gerade nicht selbst schiitzen kdnnen.

JUGna Marcetou

Chefredakteurin
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Akteneinsicht im Disziplinarverfahren - das sind
die Grenzen fiir Ihren Dienstherrn

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Frage befasst, ob ein Dienstherr im Rahmen eines
Disziplinarverfahrens ohne besondere rechtliche Grundlage Einsicht in Akten eines Strafverfahrens
erhalten darf. Das Gericht hat deutlich gemacht, dass ein solcher Zugriff keineswegs selbstverstand-
lich ist (30.7.2025, Az. 5 ARs 10/24). Fiir Sie als Personalrat ist diese Entscheidung von groB3er Be-
deutung, weil sie die Grenzen zwischen Strafverfahren und Disziplinarverfahren deutlich aufzeigt.

Der Fall: Ausgangspunkt war ein Verfahren gegen einen Polizei-
beamten, der im Landesdienst von Baden-Wiirttemberg steht. Die
Staatsanwaltschaft Freiburg ging einem Verdacht nach, der auf
mdglichen sexuellen Missbrauch von Kindern hindeutete. Die Vor-
wiirfe betrafen keinen korperlichen Kontakt, sondern andere For-
men des Verhaltens, die strafbar sein kdnnten. Die Staatsanwalt-
schaft priifte die Hinweise sorgfaltig und kam Anfang des Jahres
2024 zu dem Ergebnis, dass die Beweislage nicht ausreichte. Des-
halb wurde das Ermittlungsverfahren gemaB § 170 Abs. 2 Straf-
prozessordnung (StPO) eingestellt.

Diese Entscheidung teilte die Staatsanwaltschaft dem Dienstherrn
des Beamten mit. Bereits Monate zuvor — namlich seit September
2023 — wurde gegen denselben Beamten ein Disziplinarverfahren
geflihrt. In diesem Verfahren sollten mogliche PflichtverstoBe auf-
geklart werden, die sich aus denselben Anschuldigungen ergeben
konnten. Nachdem das Strafverfahren beendet war, wollte der
mit dem Disziplinarverfahren betraute Ermittlungsfiihrer die kom-
pletten Ermittlungsakten einsehen, um den Sachverhalt fiir das
Dienstrecht weiter aufzuklaren. Die Staatsanwaltschaft gewahrte
diese Einsicht.

Der Beamte wollte sich dagegen wehren und erhob Beschwer-
de. Vertreten durch seinen Rechtsanwalt, wandte er sich an das
Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe. Dort argumentierte er, dass
die Einsicht rechtlich unzulassig sei, weil die StPO fiir solche Félle
keine Grundlage biete. Das OLG entschied dennoch zugunsten des
Ermittlungsfiihrers. Es stlitzte sein Urteil auf § 474 Abs. 1 StPO.
Nach dieser Vorschrift diirfen Gerichte, Staatsanwaltschaften und
«andere Justizbehdrden” Akten einsehen, wenn dies notwendig
ist, um rechtliche Aufgaben zu erfillen.

Der Streitpunkt war nun, ob ein Dienstherr oder ein Ermittlungs-
fihrer im Disziplinarverfahren iiberhaupt zu diesen ,anderen Jus-
tizbehorden” gehort. Weil diese Frage grundsétzliche Bedeutung
hat, lieB das OLG die Rechtsbeschwerde zu. Dadurch konnte der
Beamte den Rechtsweg zum BGH beschreiten. Ziel war, verbind-
lich klaren zu lassen, ob Dienststellen im Disziplinarrecht einem
Strafgericht gleichgestellt sind oder nicht.

Der Beschluss: Der BGH kam zu einem klaren Ergebnis. Ein Dienst-
herr, ein Dienstvorgesetzter oder ein Ermittlungsfiihrer in einem
Disziplinarverfahren gelten nicht als , andere Justizbehdrden” im
Sinne der StPO. Die Entscheidung des OLG wurde aufgehoben, und
das Verfahren muss dort erneut gepriift werden.

Der BGH begriindete dies zunachst mit dem Gesetzeswortlaut.
Unter ,Justizbehorden” versteht die StPO ausschlieBlich Behor-

den, die Aufgaben der Rechtspflege im engeren Sinn wahrneh-
men. Das betrifft staatliche Stellen, die der Justiz zugeordnet sind,
also Gerichte, Staatsanwaltschaften und bestimmte justiznahe
Einrichtungen. Ein Dienstherr dagegen iibt Verwaltungsaufgaben
aus und hat keine Funktion innerhalb der Strafrechtspflege.

Das Disziplinarverfahren wurde vom BGH ausdriicklich als ein Ver-
fahren beschrieben, das nicht der Aufklarung strafbaren Verhal-
tens dient. Seine Aufgabe liegt vielmehr darin, zu priifen, ob ein
Beamter gegen dienstliche Pflichten verstoBen hat. Die mdglichen
Folgen reichen von einer Verwarnung bis zur Entfernung aus dem
Dienst, bewegen sich jedoch ausschlieBlich im Verwaltungsrecht.
Das Verfahren hat damit keine Verbindung zu den Bereichen, die
§ 23 Abs. 1 Einflihrungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
nennt. Dort geht es um Strafverfolgung, Strafvollzug oder gleich-
gestellte justizbezogene Aufgaben.

Trotz der strikten Abgrenzung wies der BGH darauf hin, dass eine
Akteneinsicht fiir den Dienstherrn im Einzelfall dennoch méglich
sein konnte. Dafiir missen jedoch die strengeren Voraussetzungen
aus § 474 Abs. 2 oder Abs. 3 StPO gepriift werden. Diese Vorschrif-
ten sehen vor, dass Akteneinsicht nur gewahrt wird, wenn ein be-
sonderes offentliches Interesse besteht oder wenn die Daten aus
Griinden der Gefahrenabwehr notwendig sind. Der BGH machte
deutlich, dass derartige Entscheidungen nicht pauschal, sondern
anhand genauer rechtlicher Kriterien getroffen werden missen.
Das OLG Karlsruhe muss nun priifen, ob solche Voraussetzungen
im konkreten Fall erfiillt sind.

Wenn Sie als Personalrat in ein Disziplinarverfahren eingebun-
den sind, sollten Sie darauf achten, dass der Dienstherr rechtli-
che Grenzen bei Akteneinsichten respektiert. Klaren Sie friihzeitig,
auf welcher Grundlage eine Einsicht beantragt werden soll und
ob diese Grundlage tatsachlich einschldgig ist. Unterstiitzen Sie
betroffene Beschéftigte dabei, ihre Rechte wahrzunehmen, und
achten Sie darauf, dass vertrauliche Daten nicht ohne zwingende
Griinde weitergegeben werden.

S T

Gesetze beachten

Die Einsicht in Ermittlungsakten ist nicht selbstverstand-

lich und héangt von klaren gesetzlichen Voraussetzungen
ab. Dienstherren konnen sich nicht ohne Weiteres auf
eine Vorschrift berufen, die eigentlich nur fiir Behérden
der Strafrechtspflege gilt.




ARBEITSRECHT

Umgang mit vertraulichen Hinweisen in der Dienststelle | Lesezeit 3 Minuten

Betriebsratsvorsitzender 6ffnet Hinweisbrief -
Gericht lehnt Kiindigung und Ausschluss ab

Das Arbeitsgericht (ArbG) Heilbronn hat sich mit einem Vorfall beschaftigt, bei dem ein Betriebsrats-
vorsitzender einen vertraulichen Hinweis aus einem Compliance-Briefkasten ge6ffnet hatte. Das
Gericht musste entscheiden, ob dieses Verhalten eine fristlose Kiindigung und sogar den Ausschluss
aus dem Betriebsrat rechtfertigt. In Dienststellen spielen vertrauliche Meldesysteme ebenfalls eine
immer gréBere Rolle — und damit auch die Frage, wie Personalrate mit sensiblen Hinweisen umge-

hen diirfen (ArbG Heilbronn, 13.6.2025, Az. 7 BV 3/24).

Der Fall: Im gemeinsamen Betrieb zweier Unternehmen hatte
der Betriebsratsvorsitzende einen Hinweisbrief aus dem Compli-
ance-Briefkasten entnommen. Er besaB einen Zweitschliissel, um
den Kasten regelmaBig zu leeren und die Inhalte an die zustan-
dige Compliance-Stelle weiterzuleiten. Als er am 1. August eine
Meldung vorfand, fragte er telefonisch beim Vorsitzenden des
Gesamtbetriebsrats nach, wie er verfahren solle. Was die beiden
dabei tatsachlich besprochen haben, blieb spater umstritten.

Betriebsrat 6ffnete Umschlag

Am folgenden Morgen 6ffnete der Betriebsrat den verschlossenen
Umschlag. Erst danach steckte er die Unterlagen in einen neuen
Umschlag und gab diesen in die interne Post. Kurze Zeit spater
erhielt er jedoch von der Compliance-Beauftragten eine E-Mail,
in der sie ausdriicklich darauf hinwies, dass er eingegangene Mel-
dungen niemals 6ffnen diirfe. AuBerdem stellte sich heraus, dass
die Hinweisgeberin den Brief bereits Wochen zuvor eingeworfen
hatte und dieser nicht zeitnah weitergeleitet worden war.

Der Hinweis betraf zudem den Vorsitzenden selbst. Nach der ver-
spateten Weiterleitung wurde er zunachst zur Stellungnahme
aufgefordert. Parallel dazu beantragte der Arbeitgeber beim Be-
triebsrat die Zustimmung zu einer auBerordentlichen Kiindigung.
Der Betriebsrat verweigerte dies. Daraufhin versuchte die Arbeit-
geberseite, die Zustimmung gerichtlich ersetzen zu lassen; hilfs-
weise sollte der Vorsitzende aus dem Betriebsrat ausgeschlossen
werden.

Trotz Fehlverhaltens: Fristlose Kiindigung nicht
gerechtfertigt

Der Beschluss: Das Gericht stellte klar, dass das Offnen des Um-
schlags ein Straftatbestand sein kann, weil es das Briefgeheimnis
verletzt. Ein solches Verhalten ist grundsatzlich ein VerstoB gegen
arbeitsvertragliche Riicksichtnahmepflichten. Auch der verspatete
Umgang mit der Meldung wurde kritisch gesehen. Dennoch ent-
schied das Gericht, dass diese Pflichtverletzung im konkreten Fall
keine auBerordentliche Kiindigung rechtfertigt. Unter Berlicksichti-
gung aller Umsténde sei dem Arbeitgeber die Weiterbeschaftigung
bis zum Ende der fiktiven Kiindigungsfrist zumutbar gewesen.

Ebenso lehnte das Gericht den Ausschluss aus dem Betriebsrat ab.
Zwar sei das Verhalten eindeutig fehlerhaft gewesen, jedoch habe
der Vorsitzende damit keine gesetzlichen Pflichten im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes so gravierend verletzt, dass ein Aus-
schluss gerechtfertigt ware.

Damit scheiterte sowohl der Versuch, die Kiindigung durchzuset-
zen, als auch der Antrag, das Betriebsratsamt zu entziehen.
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Regelungen kennen

Fiir Sie als Personalrat zeigt der Fall sehr deutlich, wie
wichtig ein klar geregelter und dokumentierter Umgang
mit Compliance-Hinweisen ist. Sobald ein Hinweis ein-
geht, sollten Sie darauf achten, dass die Ablaufe bekannt
sind, dokumentiert werden und dass alle Beteiligten sie
einhalten. Vertrauliche Meldungen diirfen ohne eindeu-
tige Befugnis niemals gedffnet werden, auch nicht ,aus
praktischen Griinden” oder auf Zuruf. Gleichzeitig sollten
Sie darauf hinwirken, dass Hinweisstellen regelmaBig ge-
schult und jederzeit erreichbar sind.

Wenn Unsicherheiten bestehen, empfiehlt es sich, sofort
Riicksprache mit der zusténdigen Stelle zu halten — und
zwar schriftlich. So vermeiden Sie Missverstandnisse und
schiitzen sowohl betroffene Beschaftigte als auch sich
selbst vor unnétigen Risiken. Der Fall macht deutlich:
Fehlverhalten kann ernste Konsequenzen haben, muss
aber immer im Gesamtzusammenhang bewertet werden.
Ein besonnenes, sauberes Vorgehen hilft, Konflikte friih-
zeitig zu vermeiden und die Vertrauensbasis im Betrieb
zu starken.

Info: Compliance

Was ist Compliance?

Compliance bedeutet, dass eine Dienststelle oder Be-
horde alle geltenden Gesetze, Vorschriften und internen
Regeln einhalt. Sie umfasst nicht nur rechtliche Vorga-
ben, sondern auch ethische Grundsétze und klare Ver-
haltensstandards fiir Beschaftigte und Fiihrungskrafte.
Ziel ist es, Fehlverhalten zu verhindern und Risiken friih-
zeitig zu erkennen.

Sie als Personalrat sind wichtiger Partner, wenn es da-
rum geht, Regelungen verstandlich zu machen und ihre
Umsetzung im Alltag im Blick zu behalten. Sie achten
darauf, dass MaBnahmen nicht einseitig zulasten der
Beschéftigten gehen. Gute Compliance lebt von klaren
Prozessen, offener Kommunikation und einer Fiihrung,
die Vorbild ist.




Wenn Fuhrungskrafte Grenzen uberschreiten -
wie Sie als Vorsitzender damit umgehen konnen

Fiir Sie als Personalratsvorsitzenden gehort es zum Alltag: Beschaftigte kommen mit Sorgen, die sie
selbst kaum aussprechen wollen. ,Ich traue mich nicht, das meiner Chefin zu sagen”, ,Mein Vorge-
setzter geht sehr ruppig mit mir um®, ,Ich fiihle mich unter Druck gesetzt” — in solchen Momenten

spiiren Sie sofort, dass Sie gefordert sind.

Wenn Fiihrungskrafte Grenzen Uberschreiten, zeigen sie es selten
offen. Es beginnt mit kleinen Dingen: Ein abfélliger Ton. Ein Ge-
sprach, das mehr Vorwurf als Unterstiitzung enthalt. Eine Anwei-
sung, die Uiber das Ziel hinausschieft.

Beschaftigte spiiren solche Stimmungen sofort. Und oft haben sie
das Gefihl, sie missten das aushalten.

Sie als Personalrat diirfen das aber nicht. lhre Aufgabe ist es, die
Grenze zu markieren — klar, ruhig und ohne Eskalation. Fiihrungs-
kréfte miissen wissen, dass Sie wachsam sind und Ihre Rolle ernst
nehmen. Wenn ein Verhalten Beschaftigte belastet, dann darf das
nicht im Raum stehen bleiben.

Checkliste: Fihrungskraften klare Grenzen aufzeigen

Wenn Fiihrungskréfte Grenzen (iberschreiten: Priifen Sie mithilfe dieser Checkliste, ob Sie mit der Situation richtig umgehen.

To do

1. Vorbereitung — innere Klarheit schaffen

Formulieren Sie fiir sich den genauen Anlass: Welches Verhalten war prob-
lematisch? Entscheiden Sie, ob ein direktes Gesprach notwendig ist oder ob
ein kurzer Hinweis genligt. Definieren Sie ein klares Ziel fiir das Gesprach,
bevor Sie starten. Stiitzen Sie sich auf tiberpriifbare Fakten, nicht auf An-
nahmen. Nehmen Sie sich einen Moment, um Ruhe zu finden, bevor Sie in
die Situation gehen.

2. Einstieg ins Gesprach - freundlich, aber bestimmt

Beginnen Sie mit einer nlichternen Beobachtung, ohne Bewertungen oder
Beschuldigungen. Formulieren Sie knapp, was lhnen wichtig ist und weshalb
Sie das Gesprach fiihren. Zeigen Sie Gesprachsbereitschaft, aber lassen Sie
nicht zu, dass ausgewichen wird oder das Gesprach sich auf Nebenpfaden
verliert.

3. Haltung - ruhig, klar, kein Kampfmodus

Bleiben Sie sachlich, selbst wenn die Fiihrungskraft emotional reagiert.
Machen Sie sich bewusst, dass lhre Rolle Sie schiitzt und zugleich zu Ge-
lassenheit verpflichtet. Wiederholen Sie innerlich Ihr Ziel: Deeskalation statt
Eskalation. Vermeiden Sie Rechtfertigungen, denn lhre Aufgabe ergibt sich
aus lhrem Amt.

Benennen Sie das unerwiinschte Verhalten prazise und ohne Wertung. Erkla-
ren Sie lhre Rolle und lhre Verantwortung als Vorsitzender. Machen Sie deut-
lich, welche Grenze iiberschritten wurde und welche Verhaltenséanderung Sie
erwarten. Formulieren Sie Ihre Erwartungen klar und verstandlich.

4. Auf Angriff ruhig reagieren

Wenn Vorwiirfe oder Ablenkungen kommen, bleiben Sie beim Thema, ohne
sich in Rechtfertigungen ziehen zu lassen. Nutzen Sie klare Stoppsatze wie
.Ich bleibe beim Thema” oder , In diesem Ton kann ich das Gesprach nicht
fortfiihren”. Halten Sie Ihre Ruhe, auch wenn die Fiihrungskraft versucht, Sie
aus der Fassung zu bringen.

Check To do Check

5. Lésungen ermdglichen, statt Machtkampfe zu
beginnen

Bieten Sie konkrete und umsetzbare Schritte an, damit die
Situation sich verbessert. Fragen Sie nach Bediirfnissen
oder Rahmenbedingungen, die helfen konnten. Bleiben
Sie fiihrend im Gesprach, ohne die moralische Ebene zu
betonen. Halten Sie die Ergebnisse kurz und sachlich fest.

6. Konflikt eskaliert? — lhre Notbremse

Brechen Sie das Gesprach ab, wenn die Situation toxisch
wird oder kein sachlicher Austausch mehr méglich ist.
Schlagen Sie zeitnah einen neuen Termin vor, damit das
Thema nicht unbeendet bleibt. Ziehen Sie bei Bedarf eine
neutrale Person hinzu. Prasenz und Ruhe sind wichtiger
als Durchziehen um jeden Preis.

7. Selbstschutz nicht vergessen

Achten Sie auf lhre eigene Belastung und gonnen Sie

sich Pausen nach schwierigen Gesprachen. Nutzen Sie
fachlichen Austausch im Gremium oder mit vertrauens-
wiirdigen Personen. Reflektieren Sie kurz, was gut lief und
was Sie beim nachsten Mal anders machen machten.

8. Grundprinzipien fiir souverane Fithrung in Konflikten

Sprechen Sie kurz und prazise. Horen Sie langer zu, als
Sie reden. Formulieren Sie klar, ohne zu bewerten. Bleiben
Sie ruhig, auch wenn Ihr Gegenuber seine Ruhe verliert.
Setzen Sie starker auf Integritat als auf kurzfristige Durch-
setzung.

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld @


http://www.adiuva.de

Checkliste: Führungskräften klare Grenzen aufzeigen

Wenn Führungskräfte Grenzen überschreiten: Mit dieser Checkliste können Sie prüfen, ob Sie mit der Situation richtig umgehen.



		To do

		Check



		1. Vorbereitung – innere Klarheit schaffen

		



		Formulieren Sie für sich den genauen Anlass: Welches Verhalten war problematisch? Entscheiden Sie, ob ein direktes Gespräch notwendig ist oder ob ein kurzer Hinweis genügt. Definieren Sie ein klares Ziel für das Gespräch, bevor Sie starten. Stützen Sie sich auf überprüfbare Fakten, nicht auf Annahmen. Nehmen Sie sich einen Moment, um Ruhe zu finden, bevor Sie in die Situation gehen.

		



		2. Einstieg ins Gespräch – freundlich, aber bestimmt

		



		Beginnen Sie mit einer nüchternen Beobachtung, ohne Bewertungen oder Beschuldigungen. Formulieren Sie knapp, was Ihnen wichtig ist und weshalb Sie das Gespräch führen. Zeigen Sie Gesprächsbereitschaft, aber lassen Sie nicht zu, dass ausgewichen wird oder das Gespräch sich auf Nebenpfaden verliert.

		



		3. Haltung – ruhig, klar, kein Kampfmodus

		



		Bleiben Sie sachlich, selbst wenn die Führungskraft emotional reagiert. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Rolle Sie schützt und zugleich zu Gelassenheit verpflichtet. Wiederholen Sie innerlich Ihr Ziel: Deeskalation statt Eskalation. Vermeiden Sie Rechtfertigungen, denn Ihre Aufgabe ergibt sich aus Ihrem Amt.

Benennen Sie das unerwünschte Verhalten präzise und ohne Wertung. Erklären Sie Ihre Rolle und Ihre Verantwortung als Vorsitzender. Machen Sie deutlich, welche Grenze überschritten wurde und welche Verhaltensänderung Sie erwarten. Formulieren Sie Ihre Erwartungen klar und verständlich.

		



		4. Auf Angriff ruhig reagieren

		



		Wenn Vorwürfe oder Ablenkungen kommen, bleiben Sie beim Thema, ohne sich in Rechtfertigungen ziehen zu lassen. Nutzen Sie klare Stoppsätze wie „Ich bleibe beim Thema“ oder „In diesem Ton kann ich das Gespräch nicht fortführen“. Halten Sie Ihre Ruhe, auch wenn die Führungskraft versucht, Sie aus der Fassung zu bringen.

		



		5. Lösungen ermöglichen, statt Machtkämpfe zu beginnen

		



		Bieten Sie konkrete und umsetzbare Schritte an, damit die Situation sich verbessert. Fragen Sie nach Bedürfnissen oder Rahmenbedingungen, die helfen könnten. Bleiben Sie führend im Gespräch, ohne die moralische Ebene zu betonen. Halten Sie die Ergebnisse kurz und sachlich fest.

		



		6. Konflikt eskaliert? – Ihre Notbremse

		



		Brechen Sie das Gespräch ab, wenn die Situation toxisch wird oder kein sachlicher Austausch mehr möglich ist. Schlagen Sie zeitnah einen neuen Termin vor, damit das Thema nicht unbeendet bleibt. Ziehen Sie bei Bedarf eine neutrale Person hinzu. Präsenz und Ruhe sind wichtiger als Durchziehen um jeden Preis.

		



		7. Selbstschutz nicht vergessen

		



		Achten Sie auf Ihre eigene Belastung und gönnen Sie sich Pausen nach schwierigen Gesprächen. Nutzen Sie fachlichen Austausch im Gremium oder mit vertrauenswürdigen Personen. Reflektieren Sie kurz, was gut lief und was Sie beim nächsten Mal anders machen möchten.

		



		8. Grundprinzipien für souveräne Führung in Konflikten

		



		Sprechen Sie kurz und präzise. Hören Sie länger zu, als Sie reden. Formulieren Sie klar, ohne zu bewerten. Bleiben Sie ruhig, auch wenn Ihr Gegenüber seine Ruhe verliert. Setzen Sie stärker auf Integrität als auf kurzfristige Durchsetzung.

		



		Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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SCHWERPUNKTTHEMA

So erkennen Sie als Personalrat
gesundheitsgefahrdende Kontrollen

Viele Dienststellen versuchen heute, Fehlzeiten starker zu steuern. Das klingt nach einem verniinf-
tigen Ziel: weniger Ausfallzeiten, bessere Organisation, weniger Belastung fiir die Kolleginnen und
Kollegen. Doch in der Praxis erleben Sie als Personalrat haufig etwas anderes: Beschaftigte fiihlen
sich beobachtet, kontrolliert oder sogar unter Druck gesetzt.

Fiir Sie ist dieser Bereich anspruchsvoll, denn er bewegt sich an der
Schnittstelle von Gesundheitsschutz, Datenschutz, Fiirsorgepflicht
und Mitbestimmung. Dieser Beitrag zeigt, wie Sie als Personalrat
problematische Entwicklungen erkennen, sachlich einordnen und
wirksam handeln kénnen.

Kontrollmechanismen entstehen oft schleichend. Selten kiindigt
der Dienstherr offen an, kiinftig , harter durchgreifen” zu wollen.
Viel haufiger fiihrt er neue Instrumente unter dem Deckmantel von
Optimierung oder Digitalisierung ein. Die entscheidende Frage fr
Personalrate lautet: Wann wird aus einer passenden Organisati-
onsregel eine gesundheitliche Belastung?

Auffalliges Verhalten von Fiihrungskraften

Wenn Beschaftigte berichten, dass Vorgesetzte ungewdohnlich
hartnéckig nach den Griinden von Erkrankungen fragen oder
Zweifel an der Arbeitsunfahigkeit auBern, sind das Warnsignale.
Typisch sind Aussagen wie:

»Sind Sie wirklich so krank?”, , Das klingt aber nicht nach einer
richtigen Erkrankung.”, , Sie miissen besser planen.”

Solche Aussagen sind nicht nur unpassend, sondern kdnnen Be-
schaftigte auch erheblich unter Druck setzen.

UberméBige Dokumentationspflichten

Ein weiteres Zeichen sind steigende Berichtspflichten. Manche
Dienststellen verlangen plotzlich

e tagliche Riickmeldungen zum Stand der Genesung,

e die sofortige digitale Krankmeldung Uber zusatzliche interne
Tools,

e das personliche Telefonat mit der Fiihrungskraft unmittelbar
nach Ausstellung des Attests.

Solche Vorgaben sind selten erforderlich und steigern das Gefiihl
der Kontrolle.

Vergleichslisten und , Top/Flop“-Statistiken

Manche Dienstherren erstellen Ubersichten Giber Fehlzeiten einzel-
ner Beschaftigter und teilen diese sogar im Fiihrungskreis. Wird
damit Druck aufgebaut oder werden Beschaftigte zu Vergleichs-
zahlen, ist Vorsicht geboten. Das Risiko: Beschaftigte fiihlen sich
stigmatisiert, wenn ihre Krankheitshédufigkeit thematisiert wird.

Begriffe beobachten: ,Fehlzeitensteuerung”, ,, AU-
Management”, , Prasenzquote”

Begriffe sind oft ein Hinweis auf die wahre Haltung bzw. Absicht
dahinter. Wenn die Dienststelle iberwiegend von , Fehlzeitensteu-

erung” spricht, ist das oft ein Zeichen dafiir, dass nicht Gesundheit
im Mittelpunkt steht, sondern Kontrolle.

Was Sie als Personalrat jetzt tun sollten

¢ Informationsrecht nutzen: Verlangen Sie genaue Unterla-
gen zu jeder neuen Regelung.

¢ Datenschutz priifen: Besteht eine Rechtsgrundlage fir die
Datenerhebung?

¢ Gesundheitliche Auswirkungen bewerten: Sprechen Sie mit
Beschaftigten.

¢ Mitbestimmung einfordern: Fast alle MaBnahmen der
Verhaltens- oder Leistungskontrolle sind mitbestimmungs-
pflichtig.

Rickkehrgesprache konnen ein wertvolles Instrument sein. Sie
kénnen klaren, ob Belastungen am Arbeitsplatz eine Rolle spie-
len, ob Unterstiitzung ndtig ist oder ob organisatorische Probleme
bestehen. Doch viele Beschéftigte erleben Riickkehrgesprache als
unangenehm — oder sogar als Druckinstrument.

Wann Riickkehrgesprache sinnvoll sind

Ein sinnvoll gestaltetes Riickkehrgesprach erkennen Sie daran,
dass

e die Stimmung wertschatzend ist,

e das Gesprach freiwillig ist oder zumindest ohne Druck ge-
fihrt wird,

e offene Fragen zum Arbeitsumfeld erlaubt sind,

e keine detaillierten Angaben zur Krankheit verlangt werden,

e nach Verbesserungsmaglichkeiten gefragt wird.

In gut gefithrten Gesprachen flihlen sich Beschaftigte ernst ge-
nommen. Sie gehen mit dem Gefiihl heraus, dass der Dienstherr
sich um Arbeitsbedingungen bemiiht, nicht um Kontrolle.

Wann Riickkehrgesprache zu Disziplinierung werden
Ein Gesprach wird problematisch, wenn

e der Ton darauf abzielt, Zweifel an der Arbeitsunfahigkeit zu
auBern,

¢ Beschaftigte medizinische Details offenlegen sollen,

e Druck aufgebaut wird, kiinftig , nicht mehr auszufallen®,

o der Dienstherr auf Fehlzeiten hinweist, ohne die Ursachen zu
betrachten,

e Mitarbeiter Angst haben, ihre Krankheit ,rechtfertigen” zu
mussen.

Besonders kritisch wird es, wenn Fiihrungskréfte Fragen stellen
wie:



SCHWERPUNKTTHEMA

.Was genau hatten Sie?”, ,Sie waren aber schon wieder dfter ~ 3.\Was Sie als Personalrat praktisch tun konnen

krank?”, , Wie gedenken Sie, das in Zukunft zu vermeiden?” « Gespriche mit Beschaftigten fordern
Diese Fragen diirfen so nicht gestellt werden und sind fiir viele ~® offene Sprechstunden oder vertrauliche Gesprache fihren,
Beschaftigte belastend. um entsprechende Entwicklungen frith zu erkennen.

. . e interne Dienstvereinbarungen starken
lhr Mitbestimmungsrecht als Personalrat g

Riickkehrgesprache sind regelmaBig mitbestimmungspflichtig, Eine gute Dienstvereinbarung regelt

denn sie betreffen Verhalten, Ordnung, Gesundheit und den Da- * das Durchfiihren von Riickkehrgespréchen,
tenschutz. Ihre Dienststelle darf sie also nicht ohne Ihre Zustim- e den Umgang mit Krankmeldungen,
mung als Personalrat einfiihren. e die Grenzen der Datenerhebung,

e den Schutz vor Sanktionen.

Handeln Sie klare Regeln aus:

e keine Fragen zur Diagnose

* keine Bewertung der Krankheit = FAZIT
e keine Verschriftlichung sensibler Informationen
e kein Druckcharakter Thema angehen
o Freiwilligkeit oder zumindest klare Schutzmechanismen Krankmeldungen und der Umgang mit Arbeitsunfshig-
Bevor der Dienstherr MaBnahmen ergreift, muss er priifen: keitszeiten sind ein sensibles Thema. Die Grenzen zwi-
e Sind Anpassungen der Arbeitsbedingungen maglich? schen Unterstiitzung und Kontrolle kénnen schnell ver-
e Gibt es technische Hilfsmittel oder organisatorische Losun- schwimmen.
. Igs?cne?in betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) Fiir Sie als Personalrat ist es daher entscheidend, genau
durchaefihrt worden? g 9 9 hinzusehen. Sie schiitzen Beschaftigte vor unangemesse-
. WeIchge Fiirsoraenfli h't hat die Dienststelle? nen Eingriffen, sorgen fiir faire Regeln und tragen aktiv
geptlichten hat die Dienststefle: dazu bei, dass der Umgang mit Krankheit menschlich
Nur wenn alle Méglichkeiten ausgeschopft sind, darf die Dienst- bleibt. Denn Gesundheit ist kein Storfaktor — sie ist die
stelle strenger reagieren. Voraussetzung fiir gute Arbeit.

\a Checkliste: Druck auf kranke Beschaftigte

To do Erlauterung Check
Datenschutz priifen Stellen Sie sicher, dass personenbezogene Gesundheitsdaten nicht unbefugt gesammelt werden.
Geféahrdungscheck Priifen Sie, ob Arbeitsbelastung, Arbeitszeiten oder Kontrollen krankheitsférdernd wirken.
Riickkehrgesprach-Richtlinie Entwickeln Sie Regeln, wann Riickkehrgesprache stattfinden und wer sie fiihrt.

Schutz vor Druck Achten Sie darauf, ob Sanktionen, Androhungen oder ibermaBige Kontrollen stattfinden.

Fordern Sie friihzeitig Beteiligung bei Konzepten zu AU-Management, Reha und betrieblichen

Mitbestimmungsrechte nutzen EingliederungsmaBnahmen,

Vertrauensperson benennen Bieten Sie Beschaftigten eine interne Ansprechperson (Sie als Personalrat oder Vertrauensanwalt).

Protokollieren Sie Vorfélle, Gesprache und MaBnahmen mit Datum und Beteiligten — ohne

Ll o e Gesundheitsdaten zu notieren.

Bei Verdacht auf systemischen Druck oder Diskriminierung priifen Sie Unterstiitzung durch Auf-

Esene it sichtsbehorde oder Datenschutzbeauftragten.

Organisieren Sie Fortbildungen fiir Fiihrungskrafte zu gesunder Fiihrung und rechtssicherer

Zeiuling Gesprachsfihrung.

Follow-up Legen Sie Fristen fiir Uberpriifung und Erfolgskontrolle von MaBnahmen fest.

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Checkliste zum Thema Druck auf kranke Beschäftigte 



		To do

		Erläuterung

		Check



		Datenschutz prüfen

		Stellen Sie sicher, dass personenbezogene Gesundheitsdaten nicht unbefugt gesammelt werden.

		





		Gefährdungscheck

		Prüfen Sie, ob Arbeitsbelastung, Arbeitszeiten oder Kontrollen krankheitsfördernd wirken.

		





		Rückkehrgespräch-Richtlinie

		Entwickeln Sie Regeln, wann Rückkehrgespräche stattfinden und wer sie führt.

		





		Schutz vor Druck

		Achten Sie darauf, ob Sanktionen, Androhungen oder übermäßige Kontrollen stattfinden.

		





		Mitbestimmungsrechte nutzen

		Fordern Sie frühzeitig Beteiligung bei Konzepten zu AU-Management, Reha und betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen.

		





		Vertrauensperson benennen

		Bieten Sie Beschäftigten eine interne Ansprechperson (Sie als Personalrat oder Vertrauensanwalt).

		





		Dokumentation

		Protokollieren Sie Vorfälle, Gespräche und Maßnahmen mit Datum und Beteiligten – ohne Gesundheitsdaten zu notieren.

		





		Externe Hilfe

		Bei Verdacht auf systemischen Druck oder Diskriminierung prüfen Sie Unterstützung durch Aufsichtsbehörde oder Datenschutzbeauftragten.

		





		Schulung

		Organisieren Sie Fortbildungen für Führungskräfte zu gesunder Führung und rechtssicherer Gesprächsführung.

		





		Follow-up

		Legen Sie Fristen für Überprüfung und Erfolgskontrolle von Maßnahmen fest.

		





		Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Warum Kiindigungen in vielen Fallen nur unter
engen Voraussetzungen moglich sind

Fur Sie als Personalrat geh6rt der Umgang mit Kiindigungen zu den sensibelsten Aufgaben. Dieser
Uberblick hilft lhnen, Kiindigungen richtig einzuordnen und Betroffene sicher zu beraten.

§ 17 Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Wahrend der Schwangerschaft und bis 4 Monate nach der Entbin-
dung diirfen Arbeitgeber Miittern nicht kiindigen. Eine Ausnahme
gibt es nur, wenn die oberste Landesbehdrde in extremen Ausnah-
mefallen ausdriicklich zustimmt.

§ 18 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Mit der Anmeldung der Elternzeit beginnt ein Kiindigungsschutz,
der bis zum letzten Tag der Elternzeit reicht. Kiindigungen sind nur
mit Zustimmung der zustandigen Landesbehdrde méglich.

§ 5 Abs. 2 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und
§ 2 Abs. 3 Familienpflegezeitgesetz (FPfZG)

Wer nahe Angehorige pflegt oder eine langere Familienpflegezeit
in Anspruch nimmt, ist wéhrend der Freistellung besonders ge-
schiitzt. Auch hier ist eine Kiindigung nur mit behérdlicher Zustim-
mung zulassig. Der Schutz beginnt bereits mit der Ankiindigung
der Pflegezeit.

§ 15 Abs. 2 Kiindigungsschutzgesetz (KSchG)

Sie als Personalratsmitglied sind wahrend lhrer Amtszeit vor or-
dentlichen Kiindigungen vollstandig geschiitzt. Eine auBerordent-
liche Kiindigung ist nur moglich, wenn der Personalrat zustimmt.
Dieser Schutz gilt auch fiir Ersatzmitglieder in der Zeit ihrer tat-
sachlichen Vertretung.

§ 179 Abs. 3 SGB IX

Die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen ist wah-
rend der Amtszeit ordentlich unkiindbar. Fir auBerordentliche
Kiindigungen muss die SBV beteiligt werden. Es besteht ein ein-
jahriger Schutz nach Ende der Amtszeit.

§§ 168 ff. SGB IX

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn das Integrationsamt vorab
zustimmt. Das gilt unabhdngig davon, ob die Kiindigung perso-
nenbedingt, verhaltenshedingt oder betriebsbedingt begriindet
ist — sogar wahrend der Probezeit.

§ 22 Berufshildungsgesetz (BBiG)

Nach Abschluss der Probezeit sind ordentliche Kiindigungen aus-
geschlossen. Nur eine fristlose Kiindigung aus wichtigem Grund
ist noch mdglich.

§ 6 Abs. 4 BDSG

Es besteht ein starker Kiindigungsschutz: Ordentliche Kiindigungen
sind ausgeschlossen. Nach der Abberufung bleibt dieser Schutz
noch ein Jahr bestehen. AuBerordentliche Kiindigungen kommen
nur bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen in Betracht.

§ 28 Abs. 4 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) und
Gleichstellungsgesetze der Lander

Je nach Landesrecht genieBen Gleichstellungsbeauftragte wéh-
rend ihrer Amtszeit Kiindigungsschutz, der dem von Personalrats-
mitgliedern ahnelt. Auch hier sind ordentliche Kiindigungen aus-
geschlossen.

§ 2 Arbeitsplatzschutzgesetz (ArbPISchG)

Wahrend des Dienstes besteht ein Kiindigungsverbot. Nur in sel-
tenen Ausnahmefallen kann eine Kiindigung mit behérdlicher Ge-
nehmigung ausgesprochen werden.

§ 15 KSchG

Wer an einer Personalrats- oder JAV-Wahl beteiligt ist, genieft
Kiindigungsschutz, der sich vom Beginn der Wahlvorbereitung bis
zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses erstreckt. Kandidaten sind
zusatzlich bis zu 6 Monate nach der Wahl geschiitzt. Fiir JAV-Mit-
glieder gilt dartiber hinaus ein einjahriger Schutz nach dem Ende
ihrer Amtszeit.

§ 34 Abs. 2 TV6D

DerTV6D enthalt eine wichtige tarifliche Erganzung, die besonders
flir Personalréte relevant ist: Es gibt Kiindigungsschutz ab 15 Jah-
ren Beschaftigungszeit und ab Vollendung des 40. Lebensjahres.

Viele Beschaftigte im &ffentlichen Dienst erreichen eine Stufe der
~praktischen Unkiindbarkeit”. Das bedeutet:

e Wer das 40. Lebensjahr vollendet hat und

¢ gleichzeitig mindestens 15 Jahre im &ffentlichen Dienst tétig
war und

e f{ir den die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung
finden,

dem kann ordentlich nicht mehr gekiindigt werden. Eine Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses ist dann nur noch durch eine frist-
lose Kiindigung aus wichtigem Grund mdglich.



Besoldung | Lesezeit 3 Minuten

BEAMTENRECHT

Paukenschlag aus Karlsruhe: Beamtenbesoldung in
Berlin war groBtenteils verfassungswidrig

Viel Aufmerksamkeit in den Medien hat der kiirzlich ver6ffentlichte Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) vom 17.9.2025 (Az. 2 BvL 5/18) zur Beamtenbesoldung in Berlin erhalten.
Teilweise wird er als ,Ohrfeige aus Karlsruhe fiir die Politik” bezeichnet. Was steckt genau hinter
der wegweisenden Entscheidung und was bedeutet das fiir Sie als Personalrat?

Der Fall: Das BVerfG hat sich in einem Urteil mit der Besoldung
von Berliner Beamten beschaftigt. Hintergrund war die seit Jahren
diskutierte Frage, ob die Berliner Besoldung — insbesondere in den
unteren Besoldungsgruppen — den verfassungsrechtlichen Vorga-
ben geniigt. Im Kern ging es um die Frage der ,amtsangemesse-
nen Besoldung”, die sich aus Art. 33 Abs. 5 GG ergibt und zentral
fir die Statussicherung von Beamten ist.

Das Urteil: Die BVerfG-Richter erklarten die Berliner Besoldungs-
ordnung riickwirkend fiir die Jahre von 2008 bis 2020 gréBtenteils
fir verfassungswidrig. Insbesondere die Vergiitung in den Besol-
dungsgruppen A war nach ihrer Ansicht nicht amtsangemessen.
Ausgenommen sind lediglich die Besoldungsgruppen A14 bis A16.
In diesen Besoldungsgruppen war die Vergiitung fiir einige Zeit-
raume rechtlich nicht zu beanstanden.

2 fundamentale Fehler bei der Besoldung
Das BVerfG stiitzte sich auf 2 zentrale Argumente:

1. Keine ausreichende Alimentation

Der Staat ist verpflichtet, seine Beamten so zu alimentieren, dass
sie und ihre Familien nicht auf andere Einkommensquellen an-
gewiesen sind, etwa Sozialleistungen. AuBerdem miisse die Be-
soldung der Beamten einen ausreichenden Abstand zur Armuts-
gefahrdungsgrenze aufweisen. Insgesamt muss die Besoldung der
Beamten deren Aufgaben und ihre Lebensfiihrung angemessen
beriicksichtigen. Dies schlieBt auch die Beachtung der sozialen
und wirtschaftlichen Lebensverhaltnisse ein.

Bisher hatte das BVerfG angenommen, dass die Mindestbesoldung
mindestens 15 % Uber dem Grundsicherungsniveau liegen muss.
Dies haben die Richter jetzt korrigiert. Mindestbesoldung bedeutet
nun, dass ein Beamter mindestens Beziige in Hohe von 80 % des
Medians des Aquivalenzeinkommens einer vierkdpfigen Familie

erhalten muss. Das sind letztendlich die Kriterien, die auch das
Statistische Bundesamt und etwa die OECD anlegen, wenn es um
Durchschnittseinkommen und Armutsgrenzen geht. Vereinfacht
gesagt gilt: Die Besoldung muss nach Ansicht der BVerfG-Richter
auch in den unteren Besoldungsgruppen ausreichen, um eine vier-
kopfige Familie mit 2 verheirateten Erwachsenen, von denen einer
als Beamter arbeitet, zu finanzieren. Da dies nicht sichergestellt
war, war ein GroBteil der Besoldungen zu niedrig.

2. Laufende Fortschreibung der Besoldung fehlte

AuBerdem muss der Dienstherr die Beziige regelmaBig und trans-
parent dem Wandel der Gegebenheiten anpassen. Dabei ist neben
der Entwicklung der Tarifléhne unter anderem auch der Verbrau-
cherpreisindex zu berlicksichtigen. In jedem Fall muss durch einen
systematischen Besoldungsvergleich und gegebenenfalls notwen-
dige Anpassung der Beziige sichergestellt werden, dass die Min-
destbesoldung dauerhaft sichergestellt ist.

Dabei missen zusatzlich die allgemeinen Lebenshaltungskosten
und die regionale wirtschaftliche Entwicklung beriicksichtigt wer-
den. In Berlin wich die Entwicklung der Besoldungshdhe erheblich
von der Entwicklung der Wohn- und Lebenshaltungskosten ab.
Insgesamt blieb die Entwicklung der Besoldung in Berlin hinter
der Entwicklung von Tariflohnen und Verbraucherpreisen zuriick.

Knappe Kassen sind regelmaBig kein Argument

Das Gericht hat verdeutlicht, dass die Beamtenbesoldung sich nicht
nur an den Haushaltsinteressen des Staates orientieren darf. Haus-
haltsprobleme berechtigen den Staat nur ausnahmsweise, von
dem grundsatzlichen Alimentationsprinzip Abstand zu nehmen.
Erforderlich ist dazu inshesondere ein schliissiges und umfassen-
des Konzept zur Haushaltskonsolidierung, dessen Bestandteil die
Unteralimentation ist. Allerdings darf die Haushaltskonsolidierung
dabei nicht nur auf dem Riicken der Beamten erfolgen.

2@ MEINTIPP

Was Sie als Personalrat jetzt tun sollten

Nicht alle Betroffenen sind umfassend informiert. Stellen
Sie sicher, dass Ihre Kollegen iiber diese Entscheidung in-
formiert werden, damit sie ihr Recht durchsetzen konnen.
Der Beschluss hat iiber die Berliner Grenzen hinaus Be-
deutung. Die Landesgesetzgeber sind jetzt gefragt.

Ihre Kollegen sollten sich gegebenenfalls vor Ort beraten
lassen, ob sie zur Wahrung ihrer Rechte Rechtsmittel ge-
gen Bescheide iiber die Besoldungshdhe einlegen sollten.
In vielen Féllen wird das sinnvoll sein.
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WISSENSWERT

Konflikte im Team richtig begleiten | Lesezeit 3 Minuten

Diirfen Sie als Personalrat Teamkonflikte
moderieren — und wo liegen die Grenzen?

In jeder Dienststelle entstehen frither oder spater Situationen, in denen Beschaftigte wegen Span-
nungen im Team den Personalrat um Hilfe bitten. Manchmal geht es nur um Missverstandnisse,
manchmal aber auch um belastende Konflikte mit handfesten Auswirkungen auf die Zusammen-

arbeit.

Natiirlich mochten Sie als Personalrat lhre Kollegen in solchen
Momenten unterstiitzen — doch gerade dann ist es wichtig, sicher
und rechtlich sauber zu handeln. Umso hilfreicher ist eine klare
Orientierung, welche Aufgaben Sie (ibernehmen diirfen und wo
Ihre Rolle endet.

Beratung ja — Moderation nur mit klarer Abgrenzung

Beschaftigte wiinschen sich oft, dass Sie als Personalrat , vermit-
teln”. Doch eine echte Konfliktmoderation gehdrt nicht zu Ihren
Kernaufgaben. Ihre Aufgabe ist es, zu beraten, zu begleiten und
Entwicklungen im Blick zu behalten. Sie diirfen Sichtweisen an-
horen, Losungswege besprechen und auf Unterstiitzungsangebote
hinweisen.

Sobald Sie jedoch in eine neutrale Moderationsrolle schliipfen
wirden, gerieten Sie in ein Dilemma: Einerseits sollen Sie unpar-
teiisch wirken, andererseits vertreten Sie die Belegschaft. Diese
Rollen lassen sich nicht sauber trennen. Zudem besteht das Risiko,
dass lhre Worte spater in dienstrechtlichen Verfahren gegen ein-
zelne Beteiligte ausgelegt werden.

Darum gilt:

Der Personalrat unterstiitzt — die Moderation tibernehmen andere
qualifizierte Fachkrafte.

Muss der Dienstherr professionelle
Konfliktmoderation anbieten?

Ja, der Dienstherr hat eine klare Fiirsorgepflicht. Er muss dafiir sor-
gen, dass Beschéaftigte unter menschenwiirdigen, gesunden und
geordneten Bedingungen arbeiten kénnen. Dazu gehort auch, bei
Konflikten geeignete Malnahmen einzuleiten.

Als Personalrat konnen und sollten Sie

e den Dienstherrn auf mogliche Pflichtverletzungen hinweisen,

e eine professionelle Moderation oder Mediation anregen,

e sicherstellen, dass niemand allein gelassen wird,

e im Blick behalten, ob der Konflikt arbeitsrechtliche Folgen
haben konnte.

Sie sind also Impulsgeber und Kontrolleur — aber nicht der Mo-
derator.

Dokumentation: neutral, sachlich, vorsichtig

Dokumentieren ist wichtig, denn es schiitzt sowohl Sie als Perso-
nalrat als auch die Beschaftigten. Aber Ihre Aufzeichnungen mis-
sen neutral bleiben. Halten Sie fest, wer wann welche Anliegen
an Sie herangetragen hat und welche Schritte Sie empfohlen oder
eingeleitet haben.

Vermeiden Sie Wertungen, Schuldzuweisungen oder eigene Inter-
pretationen. Dokumentieren Sie nur das, was tatsachlich gesagt
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oder beobachtet wurde. So bleiben Sie objektiv und kdnnen spater
nachvollziehbar zeigen, wie Sie gehandelt haben — ohne partei-
isch zu werden.

Wo beginnt die Mitbestimmung?

Mitbestimmung beginnt immer dann, wenn der Dienstherr MaB-
nahmen plant oder umsetzt, die Auswirkungen auf einzelne Be-
schaftigte oder die Organisation haben. Dazu kénnen gehéren:

e DisziplinarmaBnahmen oder Abmahnungen

¢ Umsetzungen oder Versetzungen als Reaktion auf Konflikte
e organisatorische Veranderungen im Team

e der Einsatz externer Moderatoren

¢ MaBnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes

Sobald solche Schritte im Raum stehen, missen Sie beteiligt wer-
den — und sollten Ihre Rechte auch aktiv einfordern.

Meine Handlungsempfehlung

¢ Beraten statt moderieren: Unterstiitzen Sie, aber iiberneh-
men Sie keine neutrale Rolle.

e Professionelle Hilfe einfordern: Der Dienstherr muss Kon-
fliktmoderation bereitstellen.

¢ Dokumentieren - aber neutral: nur Fakten, keine Bewer-
tungen.

e Beteiligungsrechte nutzen: Sobald MaBnahmen geplant
sind, haben Sie Mitbestimmung.

e Rollen klar kommunizieren: So vermeiden Sie Erwartungen,
die Sie rechtlich nicht erfiillen dirfen.

=2 FAZIT

Grenzen kennen

Teamkonflikte sind sensibel, und als Personalrat sind Sie
nicht dafiir da, sie selbst zu moderieren. Ihre Aufgabe be-
steht vielmehr darin, die Beschaftigten zu beraten, neu-
tral zu bleiben und zu priifen, ob der Dienstherr seiner
gesetzlichen Fiirsorge- und Leitungsverantwortung ge-
recht wird. Genau darin liegt lhre Starke: Sie behalten

den Uberblick, schiitzen die Beteiligten und sorgen dafiir,
dass Verfahren sauber laufen.

Gleichzeitig sollten Sie klar trennen, wo lhre Rolle endet.
Professionelle Konflikthearbeitung — sei es durch Media-
tion, Supervision oder externe Moderation — gehort in
erfahrene Hande. Nur so lassen sich festgefahrene Situ-
ationen nachhaltig l6sen, ohne dass Sie als Personalrat
in eine Vermittlerrolle geraten, die Sie weder ausfiillen
miissen noch sollten.



Frage: Die Dienststelle will die Kernarbeitszeit verkiirzen und
gleichzeitig mehr Prasenzpflicht einfiihren, um die , Teamkultur zu
stérken”. Wir wurden erst informiert, nachdem die neuen Zeiten in
Kraft waren. Was kénnen wir nachtraglich noch tun?

Maria Markatou: Wenn Ihre Dienststelle plotzlich die Kernarbeits-
zeit verkiirzt, gleichzeitig mehr Prasenzpflicht einfiihrt und Sie erst
nach Inkrafttreten informiert, ist das nicht einfach nur schlechter
Stil. Es ist ein klarer VerstoB gegen Ihr zwingendes Mithestim-
mungsrecht.

Sie missen das nicht hinnehmen. Im Gegenteil, Sie haben jetzt
mehrere nachtragliche Handlungsmaglichkeiten, mit denen Sie
Ihre Rechte durchsetzen und die Situation ordnen kénnen.

Anderungen von

e Kernarbeitszeiten,

e Prasenzpflichten,

¢ Homeoffice-Regelungen,
e Dienstzeiten

unterliegen fast tberall im 6ffentlichen Dienst der zwingenden
Mitbestimmung des Personalrats (z. B. § 80 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3
BPersVG und parallele Vorschriften in den Landespersonalvertre-
tungsgesetzen).

Das bedeutet:

Ohne lhre Zustimmung diirfen solche Regelungen nicht in Kraft
treten.

Dass man Sie erst hinterher informiert, zeigt 2 Probleme:

1. Die Dienststelle ignoriert Beteiligungsrechte.
2. Sie greift aktiv in die Arbeitszeitgestaltung ein, obwohl dies
rechtlich nur gemeinsam mit Ihnen geht.

Diese Ausgangslage ist wichtig, denn daraus leiten sich lhre Hand-
lungsmdglichkeiten ab.

Formliche Riige der Rechtsverletzung

Stellen Sie zunachst schriftlich klar, dass die Dienststelle ein zwin-
gendes Mitbestimmungsrecht verletzt hat.

Das ist wichtig, um

e Fristen zu wahren,
e die Rechtslage eindeutig zu dokumentieren und
e ein ordentliches Verfahren in Gang zu setzen.

Formulierungen wie , Wir stellen fest, dass ..." oder ,Der Perso-
nalrat verlangt ..." reichen véllig.

Mitbestimmungsverfahren einleiten — auch nachtraglich!

Mitbestimmung ist nicht ,verbraucht”, nur weil die Dienststelle
einfach gehandelt hat. Sie konnen und sollten die MaBnahme offi-
ziell in das Mitbestimmungsverfahren iiberfiihren.

~Was tun, wenn die Dienststelle Arbeitszeiten ohne
unsere Beteiligung als Personalrat andert?”

Das bedeutet:

e Die Dienststelle muss Ihnen die geplanten Arbeitszeitrege-
lungen schriftlich vorlegen.

e Sie priifen, beraten, fordern Unterlagen an.

o Sie treffen anschlieBend eine Entscheidung.

¢ Solange das Verfahren lauft, ist die MaBnahme rechtlich
schwebend — und im Zweifel nicht wirksam.

Verlangen, die MaBnahme vorerst auszusetzen

Sie diirfen verlangen, dass die neuen Zeiten vorlaufig nicht weiter
gelten, bis das Mitbestimmungsverfahren abgeschlossen ist.

Viele Dienststellen knicken hier ein, weil sie wissen, dass ihr Vor-
gehen angreifbar ist.

Wenn die Dienststelle nicht verhandeln oder ihre MaBnahme nicht
zuriicknehmen will, konnen Sie das Stufenverfahren einleiten nach
§ 71 BPersVG bzw. den entsprechenden Regelungen in den Lan-
despersonalvertretungsgesetzen.

a) Gesprach suchen — aber nicht ohne rechtliche Grundlage

Sie konnen der Dienststelle anbieten, ein geordnetes Verfahren
nachzuholen.

Das zeigt Kooperationsbereitschaft, ohne Ihre Rechte preiszuge-
ben.

b) Auf Transparenz dréngen
Fordern Sie alle Unterlagen:

* warum diese Anderungen nétig seien,

o welche Probleme vorher bestanden hatten,
e welche Alternativen gepriift wurden,

e welche Auswirkungen erwartet werden.

¢) Auswirkungen auf Beschaftigte priifen
Fragen Sie nach:

¢ Welche Beschéftigtengruppen sind besonders betroffen?

e Gibt es Auswirkungen auf Teilzeitkrafte?

o Wie wirkt sich die Regelung auf Menschen mit Behinderung
aus?

Diese Punkte sind entscheidend — und erhéhen den Druck auf die
Dienststelle.

Selbst wenn die Regelungen bereits ,gelebt” werden, gilt: Rechts-
widrig bleibt rechtswidrig.

Falls sich die Dienststelle weigert, die MaBnahme zurlickzuneh-
men, konnen Sie die Rechtsaufsicht einschalten, das Stufenver-
fahren einleiten und im duBersten Fall je nach Landesrecht ein
Beschlussverfahren anstrengen.



HATTEN SIE'S GEWUSST?

Voriibergehende Versetzung | Lesezeit 2 Minuten

Was Sie als Personalrat unbedingt beachten sollten

Eine voriibergehende Versetzung klingt oft harmlos: Ein Kollege soll ,,nur
fur ein paar Wochen” in einer anderen Abteilung aushelfen. Doch auch o

kurze Einsatze konnen erhebliche Auswirkungen auf Arbeitsbelastung,
Gesundheit und berufliche Entwicklung haben. Darum ist es wichtig, dass
Sie als Personalrat genau hinschauen und lhre Beteiligungsrechte konse-

quent wahrnehmen.

Eine voriibergehende Versetzung liegt immer vor, wenn Beschaf-
tigte auf Anweisung des Dienstherrn zeitlich befristet einen ande-
ren Arbeitsort oder ein anderes Arbeitsgebiet ibernehmen sollen.
Entscheidend ist nicht die Dauer, sondern die tatsachliche Verénde-
rung. Auch wenige Tage kénnen eine voriibergehende Versetzung
sein, wenn sich der Tatigkeitsschwerpunkt deutlich verschiebt.

Priifen Sie die Versetzung

Als Personalrat sollten Sie priifen, ob Anlass, Ziel und Dauer nach-
vollziehbar sind und ob die MaBnahme fair verteilt wird. Achten
Sie darauf, dass Beschaftigte nicht , vergessen” werden, die schon
mehrfach umgesetzt wurden, oder dass gesundheitliche Ein-
schrankungen beriicksichtigt werden. Nach § 78 BPersVG und den
meisten Landespersonalvertretungsgesetzen liegt eine Versetzung
vor, wenn ein Kollege oder eine Kollegin bei einer anderen Dienst-
stelle arbeiten soll.

Tipp fiir die Praxis

Verlangen Sie vom Dienstherrn
eine kurze schriftliche Begriin-
dung, in der Aufgabe, Zeit-
raum, Einsatzort und erwartete
Auswirkungen klar beschrieben
sind. Das schafft Transparenz, er-
leichtert Ihre Bewertung und schiitzt

Beschaftigte vor spontanen oder unbe- =
griindeten Umsetzungen. Bitten Sie zusatzlich

um Informationen zu eventuellen Einarbeitungsbedar-

fen, geplanten UnterstiitzungsmaBnahmen und der Frage, wie die
Riickkehr an den urspriinglichen Arbeitsplatz organisiert werden
soll. So kdnnen Sie besser einschétzen, ob die MaBnahme gut vor-
bereitet wurde oder ob Risiken tibersehen wurden.

Service-Tipp:
Expertensprechstunde

Sie haben Fragen an die Redaktion?

Chefredakteurin Maria Markatou steht
lhnen fiir inhaltliche Fragen rund um lhre
Personalratsarbeit zur Verfiigung.

Stellen Sie Ihre Frage einfach
per E-Mail an markatou@mitbestimmung-heute.de

Das lesen Sie
in der nachsten
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